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BauGB § 172 Abs. 4 
Milieuschutzsatzung; Verpflichtungserklä-
rung gem. § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 
BauGB; Rechtsnatur und Wirkungen; 
Genehmigungsvorbehalt bzgl. Veräuße-
rung von Woh nungseigentum 

I. Sachverhalt
In einem sog. „Milieuschutzgebiet“ – städtebauliches 
Gebiet nach § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB – erhält 
ein Eigentümer eine Teilungsgenehmigung, weil er sich 
nach § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB verpflichtet, inner-
halb von sieben Jahren ab der Begründung von Woh-
nungs- und Teileigentum Wohnungen nur an die Mieter 
zu veräußern. Die entsprechende Verpflichtungser-
klärung gibt der Eigentümer notariell beglaubigt gegen-
über dem Land Berlin ab. Das Land Berlin macht von 
der Möglichkeit des § 172 Abs. 4 S. 4 u. 5 BauGB Ge-
brauch und lässt in das jeweilige Grundbuchblatt der 
neu gebildeten Wohnungseigentumseinheiten in Abt. II 
einen entsprechenden Genehmigungsvorbehalt eintragen. 

Der aufteilende Eigentümer veräußert eine Wohnungs-
eigentumseinheit an deren Mieter; dieser nutzt die 

Wohnungseigentumseinheit zunächst selbst weiter. 
Innerhalb der 7-Jahres-Frist veräußert der Mieter/Eigen-
tümer die Wohnungseigentumseinheit weiter. Die Woh-
nungseigentumseinheit ist nicht vermietet, sondern wird 
vom vormaligen Mieter/nunmehrigen Eigentümer selbst 
genutzt.

II. Fragen
1. Hat der Mieter nach dem Erwerb der Wohnungs-
eigentumseinheit einen An spruch auf Löschung der in 
Abt. II eingetragenen Genehmigungspflicht zugunsten 
des Lan des Berlin?

2. Bedarf die Weiterveräußerung der Wohnungseigen-
tumseinheit durch den Mieter der Ge nehmigung des 
Landes Berlin?

3. Geht die Verpflichtung des aufteilenden Eigentümers 
gegenüber dem Land Berlin aus § 172 Abs. 4 S. 3 
Nr. 6 BauGB auf den Rechtsnachfolger im Eigentum 
über, obwohl dieser keine Verpflichtungserklärung ab-
gegeben hat?

4. Kann das Land Berlin die Genehmigung der 
Veräußerung des aufteilenden Eigentümers an den 
Mieter davon abhängig machen, dass der Mieter seiner-
seits eine Verpflichtungserklärung gegenüber dem Land 
Berlin abgibt?
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III. Zur Rechtslage
1. Verpflichtungserklärung gem. § 172 Abs. 4 S. 3 
Nr. 6 BauGB und Genehmigungs pflicht bei Veräuße-
rung von Wohnungseigentum
Gem. § 172 Abs. 1 S. 4 BauGB sind die Landesregie-
rungen ermächtigt, für Grundstücke in Gebieten einer 
Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB 
durch Rechtsverordnung die Begründung von Woh-
nungs- oder Teileigentum an Gebäuden, die ganz oder 
teilweise Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, von 
einer Genehmigung abhängig zu machen. Das Land 
Berlin hat eine entsprechende Umwandlungsverordnung 
erlassen, sodass in diesen Fällen eine Genehmigung der 
Gemeinde erforderlich ist (hierzu Marenbach, LKV 
2015, 217, 219). Der Genehmigungsvorbehalt ist we-
gen sei nes Schutzzwecks weit auszulegen, sodass be-
reits die Existenz einer Wohnung im Gebäude genügt 
(OLG München NJW-RR 2016, 137, 138 Tz. 16 = 
MittBayNot 2016, 353). § 172 Abs. 4 BauGB regelt, 
unter welchen Voraus setzungen die Genehmigung zu 
versagen oder zu ertei len ist. 

Gem. § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB ist die Geneh-
migung zu erteilen, wenn sich der Ei gentümer ver-
pflichtet, innerhalb von sie ben Jahren ab der Begrün-
dung von Wohnungs ei gentum Wohnungen nur an die 
Mieter zu veräußern. Diese Verpflichtungs erklä rung 
muss der verfügungsberechtigte Eigentümer schrift-
lich gegenüber der Bau genehmigungsbehörde abge-
ben (Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl. 2012, 
Rn. 3848). Eine Frist nach § 577a Abs. 2 S. 1 BGB 
verkürzt sich dann um fünf Jahre (früher: sieben Jahre, 
vgl. hierzu BT-Drucks. 18/11439, S. 20). Die Frist nach 
§ 577a Abs. 1 BGB entfällt. 

Um die Einhaltung der Verpflichtung zu kontrollieren, 
kann in der Genehmigung bestimmt werden, dass 
während der 7-Jahres-Frist auch die Veräußerung von 
Wohnungs ei gentum am Gebäude der Geneh migung der 
Gemeinde bedarf, § 172 Abs. 4 S. 4 BauGB. Im Be-
scheid über die Genehmi gung zur Begründung von 
Wohnungs- und Teil ei gentum gem. § 172 Abs. 1 S. 4 
BauGB kann also in den Fällen des § 172 Abs. 4 S. 3 
Nr. 6 BauGB eine den Vollzug sichernde weitere 
Genehmi gungs pflicht, die an die Veräußerung des 
Wohnungseigentums anknüpft, als Nebenbestimmung 
statuiert sein (vgl. Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, 126. EL 8/2017, § 172 Rn. 199d). 
Der Genehmigungsvorbehalt lässt sich in das Woh-
nungs grundbuch eintragen, § 172 Abs. 4 S. 5 
BauGB (Schöner/Stöber, Rn. 3848). Der eingetragene 
Genehmigungsvorbehalt fungiert als relatives Ver-
äußerungsverbot nach § 135 BGB, § 172 Abs. 1 S. 5 
BauGB (Hertel, DNotI-Report 1997, 159, 162) und hat 
eine Grund buchsperre nach §§ 172 Abs. 1 S. 6, 22 
Abs. 6 BauGB zur Folge (Schöner/Stöber, Rn. 3848). 
Falls die Gemeinde auf die Eintragung im Grundbuch 
verzichtet, ist wegen § 135 Abs. 2 BGB der Erwerb 
durch einen gutgläu bigen Dritten möglich (Hertel, DNotI-
Report 1997, 159, 162; Mitschang, in: Battis/Krautzberger/
Löhr, BauGB, 13. Aufl. 2016, § 172 Rn. 60). Wenn die 
Frist abgelaufen ist, erlischt auch die Genehmigungs-
pflichtigkeit (Schöner/Stöber, Rn. 3848).

2. Anspruch auf Löschung des Genehmigungsvor-
behalts im Grundbuch nach Erstveräuße rung
Nach Ansicht von Schöner/Stöber (Rn. 3848) erfasst 
die ratio legis nur denje nigen Mieter, der im Zeitpunkt 

der Umwandlung die betreffende Wohnung bewohnt. 
Ziehe dieser Mieter später aus, erlösche das Ver-
äußerungsverbot an der Wohnung (Schöner/Stöber, 
Rn. 3848; vgl. auch Hertel, DNotI-Report 1997, 159, 
162; Langhein, ZNotP 1998, 346, 352). Die Gemeinde 
muss dann das Erlöschen des Veräußerungsverbots in der 
Form des § 29 GBO bescheinigen (Schöner/Stöber, 
Rn. 3848). Auch wenn der Mieter hinsichtlich der 
Veräußerung an einen Dritten auf seine Rechte ver-
zichtet, dürfte die gegenüber der Gemeinde eingegangene 
Ver pflichtung erlöschen (Schöner/Stöber, Rn. 3848). 
 
Folgt man dieser Rechtsansicht konsequent, so muss das 
Veräußerungsverbot auch dann erlöschen, wenn der 
Mieter die Wohnung selbst erstanden hat und die Woh-
nung selbst nutzt (so auch Langhein, ZNotP 1998, 346, 
352). 

Die ratio legis des § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB 
bezweckt keinen individuellen Mieterschutz. Die Norm 
soll vielmehr den städtebaulichen Zweck „Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung“ verwirklichen 
(Stock, § 172 Rn. 199). Anküpfungspunkt für den 
Gesetzgeber war dabei der typische Verwertungsdruck 
nach der Bildung von Wohnungseigentum und einer 
etwaigen Modernisierung. Mit der Genehmigungs-
pflicht soll der Verdrängungsgefahr, die erfahrungs -
gemäß Folge einer solchen Umwandlung in Woh-
nungseigentum ist, Einhalt geboten werden (Stock, 
§ 172 Rn. 199). Die Verdrängungsgefahr kann sich nach 
unserem Dafürhalten dann nicht mehr verwirk lichen, 
wenn der Mieter bereits Eigentum erhalten hat und 
dieses nun weiterveräußern möchte. Der Gesetzgeber führt 
in seiner Begründung Folgendes aus (BT-Drucks. 13/6392, 
S. 115 [ebenso BT-Drucks. 13/7886, S. 13]; Hervor-
hebung i. F. durch die DNotI-Redaktion):

„Es ist zu befürchten, daß Mieter vor allem in den 
Ballungsräu men weitaus mehr als in den vergangenen 
Jahren aus ihren Woh nungen und ihrer lang gewohnten 
Umgebung verdrängt werden. Dem kann letztlich nur 
mit dem vorgeschlagenen Instrumentari um begegnet 
werden, dem der Bundesrat bereits 1992 zugestimmt 
hatte – s. Beschluß vom 27. November 1992 zur Druck-
sache 665/92. 

Als Standort des Genehmigungsvorbehalts sieht der 
Entwurf das Baugesetzbuch (BauGB) vor. Der als neuer 
§ 174 a einzufügende bisherige § 22 BauGB enthält be-
reits eine ähnliche Regelung. Die Vorschrift hat sich in 
der Praxis bewährt. Ziel des Antrags ist es, Mieter vor 
der Verdrängung aus ihrer angestammten Umgebung 
besser zu schützen und insoweit sowohl die 
Zusammensetzung der Be völkerung zu erhalten als 
auch eine unerwünschte strukturelle Entwicklung zu 
vermeiden.“

Die Norm des § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB richtet 
sich u. E. damit nur an den umwandelnden Eigentümer, 
nicht aber an den der Verpflichtung entspre chend ge-
wählten Rechtsnachfolger. Die Milieuschutzsatzung 
reicht also nicht so weit, dass sie auch den genehmig-
ten Rechtsnachfolger des Eigentümers bindet (so i. E. 
auch Langhein ZNotP 1998, 346, 352). 

Eine Rechtsnachfolge in die Verpflichtungserklärung 
nach § 172 Abs. 4 S. 3 Nr. 6 BauGB erscheint zu-
dem sinnwidrig. Denn diese wurde zur Begründung des 
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Wohnungseigentums auf Grundlage der Genehmigung 
nach § 172 Abs. 1 BauGB vom umwandelnden Eigen-
tümer abgegeben. Mit der Veräußerung des Wohnungs-
eigen tums an den Mieter erfüllt der Eigentümer seine 
Verpflichtung, sodass sich die anlässlich der Umwand -
lung abgegebene Verpflichtungserklärung erle digen 
sollte. Zwar dürfte es sich bei der Umwand-
lungsgenehmigung mit Neben bestimmungen um einen 
sachbezogenen Verwaltungsakt handeln, der grund sätzlich 
auch für und gegen einen etwaigen Rechtsnachfolger 
wirkt. Die Erfüllung eines Gebots kann aber zur Er-
ledigung eines Verwaltungsakts führen, vgl. § 43 Abs. 2 
VwVfG; vorliegend lässt sich daher – wegen Erfüllung 
bzgl. des konkreten Wohnungseigentums – eine Teil-
erledigung annehmen, nämlich eine Erledigung der 
Nebenbestimmung zur Umwandlungsgenehmigung.

Vor diesem Hintergrund halten wir eine Rechtsnach-
folge des Mieters (als neuer Eigentümer) in die Ver-
pflichtungserklärung nicht für möglich.

3. Ergebnis
Der Mieter ist als Rechtsnachfolger (Wohnungseigen-
tümer) des teilenden Eigentümers nicht mehr an das 
Veräußerungsverbot gebunden, weil die vom ur sprüng-
lichen Eigentümer übernommene Verpflichtung durch die 
Veräußerung an den Mieter erloschen ist.

ErbbauRG § 11; GBO §§ 19, 27; BGB 
§§ 1192, 1183, 875, 876
Zustimmung des Berechtigten einer Lö-
schungsvormerkung; Rückgewähr vormer-
kung zur Löschung einer Grundschuld 
am Erbbaurecht

I. Sachverhalt
Dem Grundbuchamt ist in der Form des § 29 GBO 
zum Vollzug vorgelegt worden: die Löschungs bewilli-
gung eines Grundpfandrechtsgläubigers und die Zu-
stimmung des Eigen tümers/Erbbauberechtigten.

In Abt. III des Erbbaugrundbuchs sind eingetragen: die 
Löschungsvormerkung und die Vormerkung zur Siche-
rung der abgetretenen Ansprüche auf Rückübertragung 
oder Löschung für die jeweiligen Eigentümer des mit 
dem Erbbaurecht belasteten Grundstücks.

Das Grundbuchamt verlangt nunmehr in grundbuch-
mäßiger Form die Zustimmung des Eigen tümers des 
Erbbaugrundstücks zur Löschung der Grundschuld.

II. Frage
Ist das Verlangen des Grundbuchamts gerechtfertigt?

III. Zur Rechtslage
1. Löschung von Grundschulden: Voraussetzungen
Zur Löschung einer Grundschuld bedarf es zunächst 
in materiell-rechtlicher Hinsicht einer Aufgabeerklärung 
des Berechtigten, § 875 Abs. 1 S. 1 BGB. Die 
Aufgabeerklärung ist eine einseitige empfangsbedürf-
tige Willenserklärung (Palandt/Herrler, BGB, 77. Aufl. 
2018, § 875 Rn. 4). In grundbuchverfahrensrechtlicher 
Hinsicht müssen zur Löschung der Grundschuld eine 
Löschungsbewilligung gem. § 19 GBO in der Form 
des § 29 GBO sowie ein Löschungsantrag (§ 13 GBO) 

vorgelegt werden. Die Aufgabeerklärung ist regelmä-
ßig konkludent in dieser Löschungsbewilligung enthal-
ten (BGH NJW 1973, 323 = DNotZ 1973, 367; Palandt/
Herrler, § 875 Rn. 3; MünchKommBGB/Kohler, 7. Aufl. 
2017, § 875 Rn. 9). Darüber hinaus ist nach den §§ 1183, 
1192 BGB, § 27 GBO sowohl materiell-rechtlich als 
auch grundbuchverfahrensrechtlich die Zustimmung des 
Grundstückseigentümers zur Löschung erforderlich. 

Wirksam wird die Aufhebung nach § 875 Abs. 1 S. 1 
BGB erst mit Löschung des betroffenen Rechts im 
Grundbuch (Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung 
durch Grundschulden, 9. Aufl. 2011, Rn. 546; erst das 
Zusammentreffen von Aufgabeerklärung und Löschung 
im Grundbuch führt zur Aufhebung des Rechts, vgl. 
Staudinger/Gursky, BGB, Neubearb. 2012, § 875 
Rn. 20 ff.).

Über die Verweisung in § 11 Abs. 1 S. 1 ErbbauRG 
gelten die vorstehenden Bestimmun gen auch für die 
Löschung einer Grundschuld, die an einem Erbbaurecht 
als grundstücks gleichem Recht bestellt wurde (vgl. 
v. Oefele/Winkler/Schlögel, Handbuch Erbbaurecht, 
6. Aufl. 2016, § 2 Rn. 160; Staudinger/Rapp, Neubearb. 
2017, § 11 ErbbauRG Rn. 1, 9). Dies hat zur Folge, dass 
die Zustimmung des Erbbauberechtigten zur Lö-
schung der Grundschuld am Erbbaurecht erforderlich ist.

2. Zustimmung von Drittberechtigten
Nach § 876 S. 1 BGB i. V. m. § 11 Abs. 1 S. 1 
ErbbauRG ist zur Aufhebung eines Rechts an einem 
Erbbaurecht die Zustimmung desjenigen erforderlich, 
zu dessen Gunsten das auf zuhebende Recht belastet 
ist. Fraglich ist, ob dies auch für Rückgewährsvor-
merkungen sowie Löschungsvormerkungen an einer 
Grundschuld am Erbbaurecht gilt:

Zunächst ist anerkannt, dass § 876 BGB (analog) auf 
die Aufhebung sowie Inhaltsänderung eines Rechts 
anzuwenden ist, das mit einer Vormerkung belas-
tet ist (KG JFG 9, 218, 219 ff.; BayObLG Rpfleger 
1987, 156; Staudinger/Gursky, BGB, Neubearb. 2013, 
§ 883 Rn. 258; Staudinger/Gursky, § 876 Rn. 8 – jew. 
m. w. N.). Der Wortlaut des § 876 BGB legt es ferner 
nahe, dass die Zustim mung des Inhabers des mitunter-
gehenden Drittrechts stets er forderlich ist (vgl. 
Staudinger/Gursky, § 876 Rn. 5). Dementsprechend ver-
langt man im Falle der Aufhebung ei nes vormerkungs-
belasteten Rechts – soweit ersichtlich – ohne Ausnahme 
die Zustimmung des Vormerkungsberechtigten (grund-
legend KG JFG 9, 218, 219 f.; BayObLG Rpfleger 
1987, 156; Staudinger/Gursky, § 883 Rn. 258; Staudinger/ 
Gursky, § 876 Rn. 8; BeckOK-BGB/Eckert, Std.: 15.6.2017, 
§ 876 Rn. 2). Dies erscheint angesichts des Umstands, 
dass die Vormerkung als solche keine Grundbuchsperre 
bewirkt und lediglich zur relativen Unwirksamkeit der 
jeweiligen Verfügung führt, zunächst überraschend. Man 
könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, dass der 
Vormerkungs berechtigte bereits durch die Schutzwirkung 
der §§ 883 Abs. 2, 888 BGB vor Beeinträchtigungen in 
seiner Rechtsposition hinreichend geschützt ist. 

Hierzu hat das KG indes ausgeführt (JFG 9, 218, 219 f.): 

„Diese sog. relative Unwirksamkeit der den gesicherten 
Anspruch vereitelnden Verfügung hat indes, wie in der 
Rspr. des KG und des RG angenommen wird, kei-
ne Unrichtigkeit des Grundbuchs iS. von § 894 BGB 
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zur Folge […]. Sie bewirkt viel mehr nur, daß der 
Vormerkungsberechtigte ohne Rücksicht auf die verei-
telnde Verfügung die Verwirklichung seines gesicher-
ten Anspruchs durchsetzen und zu der hierzu vorzuneh-
menden rechtsändernden Eintragung die Zustimmung 
verlangen kann (§ 888 BGB). Trotz der Löschung des 
Nutzungs- und Ausbeute rechts konnte daher die 
Beschwerdeführerin (Vormerkungs berechtigte) ihren ge-
sicherten Anspruch auf Abtretung durch Ein tragung die-
ser Rechtsänderung verwirklichen. Die Eintragung 
der Abtretung des Rechtes setzt aber voraus, dass das 
Recht selbst ein getragen ist. Denn eine Rechtsänderung 
kann nicht bei einem ge löschten, sondern nur bei einem 
eingetragenen Rechte verlautbart werden. Die Buchung 
der Abtretung erfordert hiernach, daß zu nächst das 
Recht selbst wiedereingetragen wird. Die Wieder eintra-
gung des Rechtes ist aber nur möglich, wenn das Recht 
trotz der Löschung nicht erloschen, sondern außerhalb 
des GB beste hen geblieben ist. Die Vormerkung zur 
Sicherung des Anspruchs auf Abtretung des Rechtes er-
möglicht nur die rechtsändernde Ein tragung der Ab-
tretung, nicht dagegen die unmittelbare Wieder ein-
tragung des Rechtes auf den Namen des Vormerkungs-
berechtigten. […] Die […] erforderliche Wiederein-
tragung des gelöschten Rechtes ist auf Grund des ge-
sicherten Anspruchs auf Abtretung allein nicht zu er-
reichen. Die Wiedereintragung erfor dert vielmehr, daß 
das Recht trotz der Löschung nicht erloschen ist. Die 
Wiedereintragung des gelöschten Rechtes unmittelbar zu-
gunsten des Vormerkungsberechtigen würde im übrigen 
voraus setzen, daß sich die Vormerkung zur Sicherung 
des Anspruchs auf Abtretung des Rechtes durch die 
Löschung in eine Vormer kung zur Sicherung des An-
spruchs auf Wiedereintragung des ge löschten Rechtes 
zugunsten des Vormerkungsberechtigten ver wandelt 
habe. Für die Annahme einer solchen Verwandlung […] 
läßt sich aber keine ges. Grundlage finden. Eine Vor-
merkung zur Sicherung des Anspruchs auf Abtretung 
kann nur zur Eintragung der Abtretung führen.“

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen ist hin-
sichtlich des vormerkungsgesicherten Rückgewähran-
spruchs, der nach allgemeinen Grundsätzen nach Wahl 
des Gläubigers auch auf Abtretung des Rechts ge-
richtet ist (P. Müller, RNotZ 2012, 199, 201; Krause, in: 
Schul ze/Grziwotz/Lauda, BGB, Vertrags- und Prozess-
formularbuch, 3. Aufl. 2017, § 876 Rn. 1 ff.), da-
von auszugehen, dass die Aufhebung der Grund-
schuld nur mit Zustimmung des Berechtigten der 
Rückgewährsvormerkung möglich ist.

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage nach einer 
Zustimmungspflicht des Berechtigten der Löschungs-
vormerkung. Zwar ließe sich auch insoweit ver-
treten, dass § 876 S. 1 BGB un abhängig von der 
Beeinträchtigung des Rechtsinhabers stets die Zustimmung 
des Vormerkungsberechtigten als Drittrechtsinhaber vo-
raussetze. Dagegen spricht aber, dass der insoweit 
Vormerkungsberechtigte kraft seiner Löschungsvor-
merkung ohnehin nur die Aufhebung der Grund-
schuld verlangen kann. Dementsprechend wird die 
Rechtsposition des Inhabers der Löschungsvormerkung 
von vornherein nicht beeinträchtigt. Daher soll 
etwa nach Krause (§ 876 Rn. 3) und Gursky (§ 876 
Rn. 15) die Zustimmung des Vormerkungsberechtigten 
zur Aufhebung eines Grundpfandrechts dann nicht 
erforderlich sein, wenn die Vormerkung nur die Lö-
schung des Rechts sichert. 

3. Ergebnis
Materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich ist zur Lö-
schung der Grundschuld zumindest die Zustimmung 
des Berechtigten der Rückgewährsvormerkung er-
forderlich. Etwas anderes lässt sich u. E. mit Krause 
und Gursky im Hinblick auf die Löschungsvormerkung 
vertreten.
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BGB §§ 1795 Abs. 2, 181, 1821 
Löschung von Rechten am Grundstück eines Minder-
jährigen; Erfordernis eines Ergänzungspflegers und 
einer familiengerichtlichen Genehmigung
Abruf-Nr.: 134671

ErbbauRG §§ 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 u. 3; BGB § 705 
Zustimmung zur Veräußerung eines Erbbaurechts; 
Einbringung des Erbbaurechts in eine BGB-Ge-
sellschaft (Familien-GbR)
Abruf-Nr.: 139597

BGB § 727 Abs. 1; GBO §§ 22, 29, 38; InsO § 32 
Abs. 1 
Eintragung eines Insolvenzvermerks bei Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens über den 
Nachlass eines GbR-Gesellschafters; Ver-
fügungsbefugnis des Erben bzgl. im Grund-
buch eingetragener Rechte der GbR bei sog. 
Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag

1. Wird eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) nach § 727 Abs. 1 BGB mangels abwei-
chender Vereinbarung durch den Tod eines 
Gesellschafters aufgelöst, geht mit der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über dessen Nachlass die 
Befugnis, über im Grundbuch eingetragene Rechte 
der GbR zu verfügen, von dem Erben auf den 
Insolvenzverwalter über. In das Grundbuch ist 
ein Insolvenzvermerk einzutragen.

2. Enthält der Gesellschaftsvertrag eine Regelung, 
wonach die Gesellschaft im Fall des Todes eines 
Gesellschafters nicht aufgelöst, sondern mit des-
sen Erben fortgesetzt wird (sog. Nachfolgeklausel), 
wird durch die Eröffnung des Nachlassinsolvenz-
verfahrens die Verfügungsbefugnis des Erben über 
im Grundbuch eingetragene Rechte der GbR nicht 
eingeschränkt.

Gutachten im Abrufdienst

Rechts pre chung
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3. Wurde wegen der Eröffnung des Nachlass-
insolvenzverfahrens ein Insolvenzvermerk in das 
Grundbuch eingetragen, ist dieser zu löschen, 
wenn der Insolvenzverwalter dies bewilligt oder 
wenn dem Grundbuchamt die Vereinbarung 
einer Nachfolgeklausel in der Form des § 29 
Abs. 1 Satz 1 GBO nachgewiesen wird. Ob als 
Nachweis auch ein notarieller oder notariell be-
glaubigter Gesellschaftsvertrag ausreichen kann, 
bleibt offen; die Vorlage eines privatschriftlichen 
Gesellschaftsvertrages genügt jedenfalls nicht.
 
4. Der Durchführung eines Berichtigungsver-
fahrens gemäß § 22 GBO steht nicht entgegen, 
dass die Eintragung, deren Berichtigung beantragt 
wird, auf Grund eines Behördenersuchens nach 
§ 38 GBO erfolgt ist (hier: Eintragung eines 
Insolvenzvermerks gemäß § 32 Abs. 1 InsO).

BGH, Beschl. v. 13.7.2017 – V ZB 136/16

Problem
Der Beschluss behandelt eine grundbuchrechtliche Frage 
an der Schnittstelle zum Gesellschafts-, Insolvenz- 
und Erbrecht. Im entschiedenen Fall war eine GbR 
Eigentümerin verschiedener Grundstücke. Der privat-
schriftliche Gesellschaftsvertrag enthielt eine einfache 
erbrechtliche Nachfolgeklausel. Kurz nach dem Tod 
eines Gesellschafters sowie nachfolgender Grund-
buchberichtigung „auf die Erbin“ (vgl. § 47 Abs. 2 GBO) 
wurde über den Nachlass des Erblassers das 
Insolvenzverfahren eröffnet und wurden auf Ersuchen 
des Insolvenzgerichts (§ 38 GBO) Insolvenzvermerke – 
lastend auf dem Anteil des Erblassers – in den Grund-
büchern eingetragen. Das Grundbuchamt hat den Antrag 
der Gesellschaft auf Löschung der Insolvenzvermerke 
wegen inhaltlicher Unzulässigkeit gem. § 53 Abs. 1 
S. 2 GBO zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Be-
schwerde und die Rechtsbeschwerde sind ebenfalls 
erfolglos geblieben.  

Entscheidung
Zunächst liegen nach Ansicht des BGH die Vorausset-
zungen für eine amtswegige Löschung gem. § 53 
Abs. 1 S. 2 GBO nicht vor. Denn die in § 32 Abs. 1 
Nr. 1 InsO vorgesehene Eintragung der Eröffnung des 
(Nachlass-)Insolvenzverfahrens verlautbare eine recht-
lich mögliche Beschränkung der Befugnis des betref-
fenden Gesellschaftererben, als (Gesamt-)Vertreter 
über im Grundbuch eingetragene Rechte der GbR 
zu verfügen. Ob die zulasten des Gesellschaftsanteils 
der Erbin eingetragene Verfügungsbeschränkung tatsäch-
liche bestehe, sei ausschließlich eine Frage der inhalt-
lichen Richtigkeit des Grundbuchs und damit von § 22 
Abs. 1 GBO – wobei es vorliegend unerheblich sei, 
dass die Eintragung, deren Berichtigung begehrt wer-
de, auf einem Behördenersuchen nach § 38 GBO beruht 
habe. Das Grundbuchamt sei nämlich ausnahmsweise 
zur Grundbuchberichtigung berechtigt und verpflichtet, 
wenn es zur sicheren Überzeugung gelange, dass die 
auf das Behördenersuchen gegründete Eintragung un-
richtig sei. 

Nach Ansicht des BGH sind die Voraussetzungen des 
§ 22 GBO vorliegend jedoch nicht erfüllt. Da § 899a 
S. 2 i. V. m. § 892 Abs. 1 S. 2 BGB den gutgläubi-
gen Erwerb eines Grundstücks im Eigentum einer GbR 

auch in Fällen ermögliche, in denen ein Gesellschafter 
in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt sei (vgl. BGH 
v. 20.5.2016 – V ZB 142/15, DNotZ 2016, 925, 927 
Tz. 13), sei § 32 Abs. 1 Nr. 1 InsO entsprechend an-
zuwenden, wenn infolge der Eröffnung des Nach-
lassinsolvenz verfahrens die Befugnis des Gesellschafter-
erbens beeinträchtigt sei, als (Gesamt-)Vertreter über im 
Grundbuch eingetragene Rechte der GbR zu verfügen. 

Fraglich ist, ob eine solche Verfügungsbeschränkung 
vorliegend gegeben war. Dies hängt nach Auffassung 
des BGH in erster Linie von der Nachfolgeregelung 
im Gesellschaftsvertrag ab: Sofern die GbR mangels 
abweichender Regelung durch den Tod eines Gesell-
schafters gem. § 727 BGB aufgelöst werde und des-
sen Erben sodann Mitglieder der Liquidationsgesell-
schaft würden (bei mehreren Erben in ihrer gesamt-
händerischen Verbundenheit als Erben gemeinschaft), 
gehe die Befugnis, über grundbuchlich eingetrage-
ne Rechte der GbR zu verfügen, vom Erben auf den 
Insolvenzverwalter über. Denn mit der Eröffnung des 
Nachlassinsolvenzverfahrens nehme der Insolvenzver-
walter in der Liquidationsgesellschaft (also bei 
der Abwicklung der GbR) wie bei der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Ge-
sellschafters (§ 728 Abs. 2 S. 1 BGB) entsprechend 
§ 146 Abs. 3 HGB die Befugnisse des betreffenden 
Erben wahr. 

Wenn der Gesellschaftsvertrag dagegen eine erbrecht-
liche Nachfolgeklausel enthalte (wodurch die Be-
teiligung an der Personengesellschaft nach ganz h. M. 
im Wege der sog. Sondererbfolge unmittelbar auf den 
oder die Gesellschaftererben übergeht), werde die Be-
fugnis des Gesellschaftererben zur Verfügung über 
grundbuchlich eingetragene Rechte der GbR nicht 
gem. §§ 80 f. InsO eingeschränkt. Zur Begründung 
führt der Senat an, dass sich eine Mitbestimmung durch 
einen fremdnützigen, grundsätzlich nicht persönlich haf-
tenden Sachwalter nach der ständigen Rechtsprechung 
des Gerichts nicht mit der Rechtsstellung des Gesell-
schafters vertrage. Die dafür maßgeblichen „zwingenden 
gesellschaftsrechtlichen Gründe“ würden insbesonde-
re gegen eine Wahrnehmung der Rechte des Gesell-
schaftererben durch den Nachlassinsolvenzverwalter bei 
der Geschäftsführung (§ 709 BGB) und folglich bei 
der Verfügung über Gegenstände des Gesellschaftsver-
mögens sprechen. Dies solle sogar dann gelten, wenn 
der Insolvenzverwalter – wie vorliegend – das 
Kündigungsrecht nach § 725 BGB ausübe, da die 
Befugnisse des Nachlassinsolvenzverwalters durch die 
Auflösung der Gesellschaft bei einer vorangegangenen 
Sondererbfolge nicht erweitert würden (die Abwicklung 
der Gesellschaft bleibe „Gesellschaftersache“). Den 
Unterschied zur ersten Variante (Fall des § 727 BGB) 
sieht der BGH augenscheinlich darin, dass der 
Gesellschaftererbe bei einer Sondererbfolge zwischen 
Erbfall und Kündigung der Gesellschaft gem. § 725 
BGB an der Schaffung von Vermögenswerten mitge-
wirkt haben kann, dass diese ihm anteilmäßig außer-
halb des Nachlassvermögens zustehen und dass dem 
Nachlassinsolvenzverwalter für deren Realisierung (im 
Zuge der Abwicklung) folglich die Zuständigkeit fehlt. 

Obwohl die materiell-rechtlichen Ausführungen des 
Beschwerdegerichts insoweit fehlerhaft waren, hat der 
BGH die Rechtsbeschwerde nach § 78 Abs. 3 GBO 
i. V. m. § 74 Abs. 2 FamFG für unbegründet erklärt, 
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da der Unrichtigkeitsnachweis nach § 22 Abs. 1 GBO 
nicht in der gebotenen Form geführt worden war. 
Es bestehe kein Anlass, entgegen § 29 GBO für die 
Löschung des Insolvenzvermerks ausnahmsweise den 
formlosen Gesellschaftsvertrag und die auf ihm auf-
bauenden beglaubigten Erklärungen der Gesellschafter 
als Nachweis der Vereinbarung einer erbrechtli-
chen Nachfolgeklausel genügen zu lassen. Zwar wür-
den solche Nachweiserleichterungen beim Antrag auf 
Grundbuchberichtigung auf die Erben nach dem Tode 
eines GbR-Gesellschafters diskutiert. Vorliegend hätte 
die GbR jedoch (anders als dort) die Möglichkeit, die 
angestrebte Grundbuch berichtigung aufgrund einer 
Bewilligung des Insolvenzverwalters zu erreichen, not-
falls im Klagewege nach § 894 BGB, § 894 ZPO. 

Abschließend stellt das Gericht noch einmal fest, dass 
ein Insolvenzvermerk, der wegen der Eröffnung des 
Nachlassinsolvenzverfahrens in das Grundbuch ein-
getragen wurde, zu löschen ist, wenn der Insolvenz-
verwalter dies bewilligt oder dem Grundbuchamt die 
Vereinbarung der Nachfolgeklausel in der Form des § 29 
GBO nachgewiesen ist. Dabei lässt es der BGH offen, 
ob und inwieweit als Nachweis auch ein notarieller 
oder notariell beglaubigter Gesellschaftsvertrag aus-
reichen kann. 

Neues hochwasserschutzrechtliches Vorkaufs-
recht

Mit dem Gesetz zur weiteren Verbesserung des 
Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Ver-
fahren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz 
II, BGBl. I 2017, S. 2193) wurde in § 99a Abs. 1 
WHG ein hochwasserschutzrechtliches Vorkaufsrecht 
für die Länder geschaffen (vgl. hierzu Böhringer, DNotZ 
2017, 887). Dem Land steht ein Vorkaufsrecht zu, wenn 
es das Grundstück für Maßnahmen des Hochwasser- 
oder Küstenschutzes benötigt. Das Vorkaufsrecht darf 
nur ausgeübt werden, wenn dies aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes oder des Küstenschutzes erforderlich ist 
(§ 99a Abs. 3 WHG). 

Kein Vorkaufsrecht besteht beim Verkauf von Rechten 
nach dem WEG (§ 99a Abs. 2 WEG); ausgeschlossen 
ist es u. a. beim Verkauf an einen Ehegatten, eingetrage-
nen Lebenspartner oder Verwandten ersten Grades (§ 99a 
Abs. 4 S. 4 WHG).

Der Verkauf ist dem Vorkaufsberechtigten unverzüglich 
nach Eintritt des Verkaufsfalls mitzuteilen (§ 99a Abs. 4 
S. 5 WHG i. V. m. § 469 Abs. 1 S. 1 BGB). Das 
Vorkaufsrecht kann nur bis zum Ablauf von zwei Mo-
naten nach Empfang der Mitteilung ausgeübt werden, 
danach erlischt es (§ 469 Abs. 2 S. 1 BGB). 

Eine Grundbuchsperre besteht nicht. Jedoch hat das 
Vorkaufsrecht gem. § 99a Abs. 4 S. 5 WHG i. V. m. 
§ 1098 Abs. 2 BGB Dritten gegenüber die Wirkung 
einer Vormerkung zur Sicherung des durch die Aus-
übung des Rechts entstehenden Anspruchs auf Über-
tragung des Eigentums. 

Das Vorkaufsrecht geht sowohl rechtsgeschäftlich als 
auch landesrechtlich begründeten Vorkaufsrechten vor. 
Ausgenommen von diesem Vorrang sind Vorkaufsrechte 
auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehrs sowie des Siedlungswesens (§ 99a 
Abs. 4 S. 2 WHG). 

§ 99a Abs. 6 WHG enthält eine Öffnungsklausel. Es 
handelt sich dabei um eine Parallelregelung zu § 66 
Abs. 5 BNatschG (BT-Drucks. 18/10879, S. 51; vgl. 
dazu Gutachten DNotI-Report 2010, 64, 66). Nach § 99a 
Abs. 6 WHG bleiben abweichende landesrechtliche 
Regelungen von der neuen Regelung unberührt (vgl. 
auch Art. 72 Abs. 3 GG). Damit wird klargestellt, dass 
bereits existierende und zukünftige landeswasser-
rechtliche Rechtsvorschriften zum Vorkaufsrecht 
unberührt bleiben und § 99a WHG vorgehen (BT-
Drucks. 18/10879, S. 51; Bremkamp, RNotZ 
2017, 197, 198 f.). Es spielt keine Rolle, ob die-
se Regelungen weiter als § 99a WHG gehen oder in 
sonstiger Weise abweichen (BT-Drucks. 18/10879, 
S. 51; BT-Drucks. 18/12404, S. 17). Als Beispiel wird 
in den Gesetzesmaterialien die Regelung eines konsti-
tutiven Internetverzeichnisses für Flächen genannt, auf 
denen das Vorkaufsrecht liegt (BT-Drucks. 18/10879, 
S. 51; BT-Drucks. 18/12404, S. 17). Existiert keine 
landesgesetzliche Regelung zum Vorkaufsrecht, so greift 
das Vorkaufsrecht nach § 99a Abs. 1 WHG ein. 

Die Änderung des WHG – und damit auch die Re-
gelung in § 99a WHG – wird am 5.1.2018 in Kraft 
treten (zum zeitlichen Anwendungsbereich bei geneh-
migungsbedürftigen Rechtsgeschäften vgl. Böhringer, 
DNotZ 2017, 887, 903 unter Bezug auf BGH NJW 
1960, 1808). Auf www.dnoti.de werden wir unter 
„Arbeitshilfen“ zeitnah Informationen zur Ausge-
staltung des (hoch-)wasserrechtlichen Vorkaufsrechts in 
den einzelnen Ländern bereitstellen.

H. Kallmeyer, UmwG, 6. Aufl., Dr. Otto Schmidt 
Verlag, Köln 2017, 1771 Seiten, 169.– €

Die neue Auflage des Kallmeyer präsentiert einen rund-
um aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Literatur zum Umwandlungsrecht. Weiterhin wird 
auf die interdisziplinären Zusammenhänge besonderen 
Wert gelegt und werden auch das Bilanzrecht, Arbeits-
recht, Notarkostenrecht und Aspekte aus dem Steuer-
recht als Querschnittsmaterie mitbehandelt. Der für 
das Bilanzrecht verantwortliche Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater Welf Müller wur-
de in der neuen Auflage durch den Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Georg Lanfermann ersetzt. Dieser 
hat die inzwischen finalisierte Stellungnahme des IDW 
zur Rechnungslegung bei Umwandlungen und die um-
wandlungsrelevanten Aspekte der EU-Abschlussprüfer-
reform gründlich einge arbeitet. Im Arbeitsrecht wur-
de die neue Rechtsprechung des EuGH und des BAG 
einge arbeitet, insbesondere zum Betriebsübergang, zu 
den Folgen der Umwandlung bei Tarifverträgen und 
den neuen Entwick lungen zu § 613a BGB. 

Die seit dem ESUG ermöglichten, in der Praxis immer 
wichtigeren Umwandlungsmaßnahmen in der Insolvenz 
werden in einem neuen systematischen Anhang er-
örtert. Dieser stellt neben dem Anhang zur SE im Um-
wandlungsrecht einen echten Mehrwert gegenüber an-

Ak tu el les
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deren Kommentaren von vergleichbarem Umfang dar. 
Auch wenn sich die Kommentierung weiterhin auf 
Umwandlungsmaßnahmen von Handelsgesellschaften 
beschränkt (keine Erläuterungen zur Um wandlung 
von Genossenschaften und Vereinen, wohl jedoch von 
Partnerschaftsgesellschaften), bietet der Kallmeyer in 
den von ihm behandelten Bereichen wieder eine ak-
tuelle, fundierte und praktisch sehr gut nutzbare 
Kommentierung des UmwG.

Dr. Andreas Heidinger

R. Schwedhelm, Die Unternehmensumwandlung, 
8. Aufl., Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln 2016, 508 
Seiten, 99.– €

Auch die achte Auflage dieses kompakten Nachschlage-
werks für Unternehmensumwandlungen bietet einen 
übersichtlichen Ratgeber für den ersten Zugriff in die 
komplizierte Spezialmaterie des Umwandlungsgesetzes 
(UmwG) und des Umwandlungssteuergesetzes 
(UmwStG). Auf nur etwas mehr als 500 Seiten erfasst 
dieses Werk alle denkbaren Umwandlungskonstellati-
onen in einem übersichtlichen alphabetischen System. 
Damit kann der konkret zu gestaltende Fall mit den 
im Schwedhelm erfassten über 300 Umwandlungs-
varianten abgeglichen werden. Kompakt werden jeweils 
die zivil- und steuerrechtlichen Voraussetzungen und 
Folgen erläutert. Als erster Zugriff und zur Lokalisierung 
möglicher Umwandlungsformen mit allen denkbaren 
Rechtsträgern ist der Schwedhelm gerade für An-
wender, die mit dem Umwandlungsrecht nicht so 
häufig beschäftigt sind, außerordentlich hilfreich.

Dr. Andreas Heidinger

V. Emmerich/M. Habersack, Aktien- und GmbH-
Konzernrecht, 8. Aufl., C. H. Beck Verlag, München 
2016, 1033 Seiten, 159.– €

Das Werk bietet eine Kommentierung der vor allem im 
AktG enthaltenen konzernrechtlichen Bestimmungen. 
Getreu seinem Titel beschränkt es sich nicht auf die 
Aktiengesellschaft, sondern behandelt ausführlich auch 
die konzernierte GmbH. Dies erleichtert dem „GmbH-
Praktiker“ die Arbeit beträchtlich, denn die gängigen 
Kommentare zum AktG legen ihr Hauptaugenmerk ver-
ständlicherweise auf die AG. Für den Notar ist wohl 
besonders die Erörterung des Unternehmensvertrags-
rechts interessant (§§ 291 ff. AktG, vor allem Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag). Er wird 
hier Antwort auf die meisten praktischen Fragen im 
Zusammenhang mit Vertragsschluss und Zustimmungs-
beschluss finden. 

Der Kommentar ist sicherlich unbestritten ein wissen-
schaftliches Standardwerk. Gleichwohl darf man ihn 
ausgesprochen leserfreundlich nennen; er besticht 
durch eine inhaltlich wie optisch klare Gliederung und 
nicht zuletzt durch eine angenehme Schriftgröße. All 
dies wird dazu beigetragen haben, dass der Emmerich/
Habersack schnell zum „Klassiker“ geworden ist. Notare, 
die häufiger mit Unternehmensverträgen befasst sind, 
sollten auch auf die Anschaffung der Neuauflage nicht 
verzichten.

Dr. Simon Blath

V. Beuthien/H. Gummert/M. Schöpflin (Hrsg.), 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, 
Bd. 5, Verein – Stiftung bürgerlichen Rechts, 
4. Aufl., C. H. Beck Verlag, München 2016, 1959 
Seiten, 159.– €

Die vierte Auflage des Münchener Handbuchs des 
Gesellschaftsrechts wurde 2016 mit dem Band zum 
Vereins- und Stiftungsrecht abgeschlossen. Das Buch 
enthält selbständige, systematisch geordnete Darstel-
lungen beider Rechtsgebiete. Auf den ersten Blick 
lässt es die üblichen Merkmale eines Praktikerhand-
buchs vermissen; insbesondere fehlt es ganz an For-
mulierungsbeispielen, Vertrags- und Satzungsmustern, 
wie sie mittlerweile in Handbüchern allgegenwärtig 
sind. Dieser Nachteil wird aber durch die detaillierten 
und gut verständlichen Ausführungen weitgehend 
aufgewogen. Die – auch für den Notar – praktisch 
interessanten Themen werden gebührend berücksichtigt, 
so etwa die Fragen der Mitgliederversammlung des 
Vereins und der Umwandlung von Vereinen. Nicht zu 
vergessen ist schließlich der zweite Teil des Werks: Die 
darin enthaltene Gesamtdarstellung des Stiftungsrechts 
ersetzt manches andere eigenständige Handbuch. Mit 
dem vorliegenden Werk hat der Käufer daher gleich 
zwei Rechtsformen „gut im Griff“. 

Dr. Simon Blath

P. Becker, Vollzugsfragen beim Behindertentestament – 
Hier: Mittellosigkeit trotz Freigabe eines Nachlassgegen-
stands beim Behindertentestament, ZNotP 2017, 331

W. Böhringer, Sonderrecht zur Löschung von Altrechten 
im Grundbuch, ZfIR 2017, 721

G. Christandl, Testieren im Alter – Ein Plädoyer für den 
Schutz der Selbstbestimmung verletzlicher Erblasser, notar 
2017, 339

A. Metzing, Folgen des Erlöschens organschaftlicher Ver-
tretungsmacht, NJW 2017, 3194

T. Wachter, Neues zum Pflichtteilsverzicht gegen Ab-
findung, DB 2017, 2500

H. Wicke, GmbH-Gesellschafterliste und Transparenz-
register, DB 2017, 2528

M. Zschiebsch, Welche Auswirkungen hat das Gesetz 
„Ehe für alle“ auf das Adoptionsrecht?, notar 2017, 363

Forschungsstelle für Notarrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München

Tagung "Möglichkeiten und Grenzen der 
Gestaltung des letzten Willens"

Veranstaltungsort: 
Senatssaal (E 106/110 im 1. Obergeschoss), Geschwister-
Scholl-Platz 1, 80539 München

Datum: 
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Dienstag, 6.2.2018, ab 17.30 Uhr (s. t.)

Referenten: 
Notar Dr. Dietmar Weidlich, Roth

„Das Berliner Testament und seine Bindungswirkungen“

Notar Stefan Braun, Erlangen

„Erbfolgegestaltung in sog. ‚Sonderkonstellationen‘ 
– Patchwork-Familien, ungeliebte Ex-Partner und be-
dürftige Kinder“

Teilnahmegebühr: 
wird keine erhoben

Anmeldungen: 
per E-Mail an FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de

Kontaktdaten: 
Forschungsstelle für Notarrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität München
Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München
Tel: 089/2180-2794, Fax: 089/2180-3159
E-Mail: FS-Notarrecht@jura.uni-muenchen.de

Weitere Ter mi ne für Februar 2018 – An mel dung und nä-
he re In for ma tio nen bit te di rekt beim DAI-Fach insti tut  
für No tare, Post fach 250254, 44740 Bo chum, 
Tel. (0234) 970 64 18, Fax (0234) 70 35 07 (www.an walts-
in sti tut.de).

Notariat für Einsteiger (Scholten/Tondorf), 1.-3.2.2018 
Oldenburg 

Urkundenvorbereitung von A bis Z (Tondorf), 7.2.2018 
Heusenstamm, 21.2.2018 Kiel

35. Vorbereitungslehrgang auf die notarielle Fach-
prüfung (Monreal/Schlögel/Sikora/Weber), 12.-17.2.2018 
Heusenstamm

Internationales Privatrecht für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Notariat (Heinig), 14.2.2018 Berlin

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 
im Immobilienrecht 2017/2018 (Herrler/Hertel/Kesseler), 
23.2.2018 Köln

Deut sches Notar in sti tut (Heraus ge ber) 
– eine Ein rich tung der Bun des no tar kam mer, Berlin –  
97070 Würz burg, Ger ber stra ße 19 
Tele fon: (0931) 35576-0 Tele fax: (0931) 35576-225 
E-Mail: dnoti@dnoti.de Inter net: www.dnoti.de 
Hin weis: 
Die im DNotI-Report ver öf fent lich ten Gut ach ten und Stel lung nah men geben 
die Mei nung der Gut ach ter des Deut schen Notar in sti tuts und nicht die der 
Bun des no tar kam mer wie der. 
Ver ant wort li cher Schrift lei ter: Notarassessor Dr. Johannes Weber
Redaktion: Dr. Simon Blath
Bezugs be din gun gen: 
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Jähr lich 170,00 €, Ein zel heft 8,00 €, inkl. Ver sand kos ten. Für die Mit glie der 
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dem Er schei nungs ter min re kla miert und kos ten frei zu ge sandt wer den.
Al le im DNo tI-Re port ent hal te nen Bei trä ge sind ur he ber recht lich ge schützt. 
Mit Aus nah me der ge setz lich zu ge las se nen Fäl le ist die Ver wer tung nur mit 
Ein wil li gung des DNo tI zu läs sig. 
Ver lag: 
Bun des no tar kam mer, Kör per schaft des öf fent li chen Rechts, Ge schäfts stel le 
Deut sches No tar in sti tut, Ger ber stra ße 19, 97070 Würz burg 
Druck:  
Dru cke rei Franz Schei ner 
Hau ger pfarr ga sse 9, 97070 Würz burg

Le sen Sie den DNo tI-Re port be reits bis zu zwei Wo chen vor Er schei nen auf un se rer In ter net sei te un ter  
www.dno ti.de. 

Post ver triebs stück: B 08129 
Deut sches No tar in sti tut, Ger ber stra ße 19, 97070 Würz burg
Post ver triebs stück, Deut sche Post AG, „Ent gelt be zahlt“


